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Die Stadt Pottenstein trauert um Herrn

Rainer Klubert
          * 13.03.1942        † 23.03.2020

Träger der Silbernen Bürgermedaille der Stadt Pottenstein

Mit dem Tod von Herrn Klubert verlieren wir eine herausragende Persönlichkeit und einen Menschen, 
der einen schweren Verlust für das wirtschaftliche und gesellschaftliche Leben in unserer Heimat 
darstellt.
Seine Lebensaufgabe war die Entwicklung der Fahrzeugzulieferfirma Klubert + Schmidt in Pottenstein 
und er stellte viele Arbeitsplätze in unserer Gemeinde bereit. Das Wohl seiner Mitarbeiter lag ihm immer
am Herzen.
Herrn Klubert wurde für sein engagiertes Wirken als Arbeitgeber und Unternehmer im Dezember 2004 
die Silberne Bürgermedaille der Stadt Pottenstein verliehen.

Wir werden ihm stets ein ehrendes Gedenken bewahren.
  

STADT POTTENSTEIN

Frühbeißer, Erster Bürgermeister

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rathaus / Bauhof und Tourismusbüro 
weiterhin geschlossen
Um das  Corona-Virus so gut  wie möglich  einzudämmen
und auch die Bürger/innen sowie Mitarbeiter/innen vor den
Gefahren  einer  Ansteckung  zu  schützen,  bleiben  das
Rathaus,  der  Bauhof  und  das  Tourismusbüro  weiterhin
geschlossen. 

In dringenden und unaufschiebbaren Fällen können Sie 
unter folgenden Rufnummern einen Termin vereinbaren: 

• Zentrale / Vorzimmer 09243/708-0
• Tourismusbüro 09243/708-41 oder -42
• Einwohnermelde-/Passamt 09243/708-33 oder -32
• Standesamt 09243 /708-30 oder -19
• Kämmerei / Kasse 09243 / 708-22 / -26
• Haupt-/Bauverwaltung 09243/708-15 oder -19
• Bauhof 09243/700674

http://www.pottenstein.de/
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Kommunalwahl 2020
  

Wahl der Ortssprecher

Im  Zusammenhang  mit  der  Bekanntmachung  des
abschließenden  Ergebnisses  der  Wahl  des
Stadtrates  der  Stadt  Pottenstein  am  15.03.2020
wird  auf  die  Bestimmungen  des  Art.  60a  der
Gemeindeordnung für Bayern hingewiesen. 
In  Gemeindeteilen,  die  am 18.  Januar  1972 noch
selbstständige Gemeinde waren und die im Stadtrat
nicht vertreten sind, hat auf Antrag eines Drittels der
dort  ansässigen  Gemeindebürger  der  Erste
Bürgermeister eine Ortsversammlung einzuberufen,
die  aus  ihrer  Mitte  in  geheimer  Wahl  einen
Ortssprecher  wählen.  Die  Amtszeit  des
Ortssprechers endet mit der Wahlzeit des Stadtrats.

Der  Ortssprecher  kann  an  allen  Sitzungen  des
Stadtrats  mit  beratender  Stimme  teilnehmen  und
Anträge stellen.

Aufgrund  des  Wahlergebnisses  der  Kommunalwahl  am
15.03.2020  sind  in  dem  Stadtrat,  dessen  Amtszeit  am
01.05.2020 beginnt, die früheren ehemaligen Gemeinden

• Haßlach (mit den Ortsteilen Haßlach, Haselbrunn,
Kleinlesau,  Mandlau,  Prüllsbirkig  und  Weid-
mannsgesees)

• Leienfels  (mit  den  Ortsteilen  Graisch,  Leienfels,
Soranger, Weidenhüll bei Leienfels und Weidenhüll
– Knock)

• Püttlach und

• Vorderkleebach

nicht mehr vertreten. 

In diesen Gemeindeteilen bestünde die Möglichkeit, mit der
Wahl eines Ortssprechers auch künftig unmittelbar an den
Sitzungen des Stadtrates teilzuhaben. 
  

Pottenstein, den 02.04.2020
gez. Thiem-Förster
Gemeindewahlleiter

------------------------------------------------------

Abwasserabgabe für Kleineinleiter
 
Befreiung von der Abwasserabgabe 2019
  

Demnächst  wird  durch  die  Stadt  Pottenstein  die
Veranlagung der Abwasserabgabe für das Jahr 2019 vorge-
nommen. Grundstückseigentümer, die im Besitz einer Klein-
kläranlage sind, können nur befreit werden, wenn folgende
Aufzeichnung  aus  dem  Betriebstagebuch  vorgelegt  wird:
Der Nachweis über die durchgeführte Wartung mit dem
Ergebnis der Schlammspiegelung.

Sofern  eine  Schlammbeseitigung  erforderlich  ist,  ist
hierüber  eine  Bescheinigung  über  die  ordnungsgemäße
Beseitigung (Abfuhr an eine Kläranlage/ Beseitigung nach
dem  Abfallrecht/landwirtschaftliche  Ausbringung  nach  der
Klärschlammverordnung) einzureichen.

Um Vorlage der entsprechenden Nachweise – soweit noch
nicht  geschehen  -  bei  der  Stadt  Pottenstein,  Kämmerei,
Zimmer Nr. 5, bis spätestens 15.05.2020 wird gebeten.

Fax: 09243/708-10 
E-Mail: monika.einert@pottenstein.bayern.de

Corona-Virus; Verlängerung der 
Maßnahmen durch den Freistaat 
Bayern
 

Durch  das  Bayerische  Staatsministerium  für
Gesundheit  und Pflege  wurde  am 16.04.2020  die
zweite  Bayerische  Infektionsschutzmaßnahmen-
verordnung erlassen.
Im Wesentlichen beinhaltet diese die Verlängerung
der  bestehenden  Regelungen  bis  einschließlich
3. Mai 2020.
Die Verordnung und weitere Informationen sind auf
der  Internetseite  der  Stadt  Pottenstein  unter
www.pottenstein.de → Corona-Pandemie veröffent-
licht.
  

Um Beachtung wird gebeten!
   

STADT POTTENSTEIN

gez. Frühbeißer
Erster Bürgermeister

 

Stundungsmöglichkeit 
wegen Corona-Krise

Aufgrund  der  aktuellen  Situation  hinsichtlich  der  Corona-
Pandemie  und  der  anstehenden  quartalsmäßigen
Abbuchung zum 15.05.2020 weist die Finanzverwaltung der
Stadt Pottenstein darauf hin, dass im Falle einer möglichen
Liquiditätseinschränkung  die  Möglichkeit  der  Stundung,
insbesondere von Gewerbesteuerforderungen, besteht. 

Dieser  Antrag  sollte  jedoch  rechtzeitig  bis  08.05.2020
eingereicht  werden,  damit  die  Kontobelastung  bei
Lastschriftmandaten unterbleibt. 
Ein  entsprechendes Stundungsformular  für  Betroffene der
Corona-Krise ist  auf  der Homepage der Stadt Pottenstein
unter www.pottenstein.de/online-dienste abrufbar.

STADT POTTENSTEIN

gez. Frühbeißer
Erster Bürgermeister
 

Gratulationsbesuche bei Geburtstagen
und Ehejubiläen zu Zeiten der Corona-
Krise

Die Besuche anlässlich von Geburtstagen und Ehejubiläen
durch Vertreter der Stadt Pottenstein sind eine willkommene
Geste der Wertschätzung gegenüber unserer Bevölkerung.
Leider sind wir in der gegenwärtigen Situation gezwungen,
auf Risikogruppen und die zwingend notwendigen Vorgaben
und  Einschränkungen  zur  Eindämmung  des  Infektions-
risikos  zu  achten.  So  müssen  diese  Besuche  bis  auf
Weiteres abgesagt werden. 

Umso mehr möchten wir natürlich unseren Jubilaren unsere
Verbundenheit zum Ausdruck bringen, mit der Hoffnung auf
ein baldiges gesundes Wiedersehen!

Um Verständnis für die zwingend notwendigen Einschrän-
kungen wird gebeten.
 

Herzliche Grüße!
Ihr
Stefan Frühbeißer
Erster Bürgermeister

http://www.pottenstein.de/online-dienste
http://www.pottenstein.de/
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Verunreinigung durch Hunde
In  den  vergangenen  Wochen  wurde  in  unserem
Gemeindegebiet - insbesondere im Stadtkern Pottenstein -
vermehrt  die  Verunreinigung  durch  Hundekot  festgestellt
und  beanstandet.  Aus  diesem aktuellen  Anlass  weist  die
Stadt Pottenstein darauf hin, dass der Hundehalter bzw. die
für die Hunde jeweils verantwortliche Person verpflichtet ist,
die Verunreinigung der Tiere unverzüglich zu entfernen. 

Es wird um Verständnis gebeten, dass im Hinblick auf ein
sauberes  Ortsbild  und  zum  Schutz  von  Passanten
Fehlverhalten  künftig  konsequent  geahndet  werden  und
entsprechende  Maßnahmen  durch  das  Ordnungsamt
erfolgen. 

Pottenstein, 06. April 2020
gez. Frühbeißer
Erster Bürgermeister

Vollzug des Bayerischen Straßen- 
und Wegegesetzes (BayStrWG)
  

Widmung einer Straße in Pottenstein
  

Im  Rahmen  eines  Bauvorhabens  ist  die  Schaffung  einer
öffentlichen  Zufahrt  notwendig.  Nach  den  Bestimmungen
des Bayerischen Straßen- und Wegegesetzes (BayStrWG)
ist  die  Widmung dieser  Straßen erforderlich.  Die Straßen
erfüllen  im  nachfolgend  beschriebenen  Umfang  die
erforderlichen Voraussetzungen zur öffentlichen Widmung.
Der  Stadtrat  hat  deshalb  in  der  Sitzung  vom 07.11.2019
beschlossen,  die  Widmung  im  erforderlichen  Umfang
vorzunehmen.  Sie  ist  von  der  Stadt  Pottenstein  als
zuständige Straßenbaubehörde (Art.  6  Abs.  2  BayStrWG)
zu verfügen.
 

A Seitenarm der Hauptstraße in Pottenstein
Straßentyp: Ortsstraße
Straßenname: Hauptstraße
Gemarkung: Pottenstein
Flur-Nr.: Fl.Nr. 115
Anfangspunkt: Fl.Nr. 165/3 (Abzweigung von 

der best. Hauptstraße)
Endpunkt: Fl.Nr. 111

(Grundstückseinmündung)
Länge: 11 m
Widmungsbeschränkungen: keine
Straßenbaulastträger: Stadt Pottenstein
  

B Sonstiges
Die Widmungsverfügung für die vorgenannten Straßen und
Wege kann für  die  Dauer  eines  Monats ab der  Bekannt-
machung im Rathaus  der  Stadt  Pottenstein  (Zimmer  16),
während der Öffnungszeiten eingesehen werden.

C Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach
seiner  Bekanntgabe  Klage  beim  Bayerischen
Verwaltungsgericht in Bayreuth (Friedrichstraße 16, 95444
Bayreuth)  schriftlich  oder  zur  Niederschrift  des
Urkundsbeamten  der  Geschäftsstelle  dieses  Gerichts
erhoben  werden.  Die  Klage  muss  den  Kläger,  den
Beklagten  und  den  Gegenstand  des  Klagebegehrens
bezeichnen und soll einen bestimmten Antrag enthalten. Die
zur  Begründung  dienenden  Tatsachen  und  Beweismittel
sollen angegeben und der  angefochtene Bescheid soll  in
Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der Klage und
allen  Schriftsätzen  sollen  Abschriften  für  die  übrigen
Beteiligten beigefügt werden.

Hinweis:
Durch  das  Gesetz  zur  Änderung  des  Gesetzes  zur
Ausführung  der  Verwaltungsgerichtsordnung  vom
22.06.2007 wurde  das  Widerspruchsverfahren  im Bereich
des Bayerischen Straßen- und Wegerechts abgeschafft. Es
besteht  keine  Möglichkeit,  gegen  diese  Verfügung
Widerspruch  einzulegen.  Die  Klageerhebung  in  elektro-
nischer Form ist unzulässig.

Pottenstein, den 10.03.2020

gez. Frühbeißer
Erster Bürgermeister
 

---------------------------------------------------------------------------------------

  

Felssicherungsmaßnahmen 
der Stadt Pottenstein
Die  Fa.  Königl,  Würzburg,  führt  derzeit  in  Pottenstein
verschiedene Felssicherungsarbeiten im Auftrag der Stadt
Pottenstein durch.
Bereits im Herbst 2019 wurde oberhalb der Evangelischen -
Lutherischen  Johanniskirche  und  dem  Anwesen  Forch-
heimer Straße 23 in Pottenstein ein Felsbrocken gesichert.
Im Felsenbad Pottenstein wurde bei der Seebühne die Fels-
wand beräumt  und vorsorglich der  steinschlagauslösende
Bereich mit einem Sicherungsnetz belegt.
  

  

Als  Weiteres  wird  bei  der  „Pottensteiner  Wand“  im
Löhrgäßchen am Felsfuß sowie dem oberen Abschluss der
Wand ein Fangzaun installiert.  Mit dieser Maßnahme wird
der Gefahr von herabfallenden Steinen begegnet, die sich
aus  dem  oberhalb  der  Pottensteiner  Wand  befindlichen
Hangbereich lösen können.
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Breitbandausbau Bürgernetz 

Pottenstein 

  

Baufortschritt
 

Die  Corona-Krise  macht  auch  vor  unserem  derzeit
wichtigsten Bau-Projekt keinen Halt. So wurden zuletzt von
der ausführenden Firma und der Stadt Pottenstein verschie-
dene Schritte eingeleitet, um zügiger in der Bauabwicklung
voranzukommen.  Diese  Bemühungen  sind  nun durch  die
Folgen der  Corona-Pandemie  erheblich  beeinträchtigt,  da
sowohl  eingeplante  Arbeitskräfte  wie  auch  notwendiges
Gerät nicht aus dem Ausland eingesetzt werden konnte; es
ist  auch  nicht  absehbar,  ab  wann  wieder  ein  geregelter
Ablauf sichergestellt  werden kann. Mit den derzeit verfüg-
baren wenigen Arbeitskräften werden dennoch wesentliche
Abschnitte  weitergeführt,  während  die  Klärung  von
Hausanschlüssen soweit möglich zurückgestellt wurde.

Umso erfreulicher  ist  es  unter  diesen Gesamtumständen,
dass nach Steifling,  Haselbrunn, Prüllsbirkig und Mandlau
nun  auch  folgende  Ortsteile  in  absehbarer  Zeit  über  die
Telekom highspeed-Anschlüsse buchen können:

Haßlach, Rackersberg, Weidmannsgesees, Kleinlesau und
Arnleithen  

Beachtung der Leitungstrassen
  

Derzeit  werden im gesamten Gemeindebereich Glasfaser-
leitungen  im  Rahmen  des  Breitbandausbaus  verlegt.  Die
Trassenführung  wurde  sorgfältig  durch  ein  Fachbüro
geplant  und  wird  nach  technischen  und  rechtlichen  Vor-
gaben ausgeführt.
Bei Inanspruchnahme von Privatflächen wurden in Einzel-
fällen  auch  entsprechende  Nutzungsvereinbarungen
abgeschlossen.
Aus gegebenem Anlass möchten wir dringend um Beach-
tung folgender Hinweise bitten:
Die Leitungen,  Schächte und technischen Bauteile  liegen
hauptsächlich direkt  im oder  am Rand (Grünstreifen)  von
Straßen und Wegen sowie in Gehwegen auf öffentlichem
Grund.
Auch in privaten Anliegerwegen wurden nach entsprechen-
den Vereinbarungen mit den Eigentümern Leitungstrassen
festgelegt.
Dort  wo  Vereinbarungen  über  die  Nutzung  von  privaten
Flächen  abgeschlossen  wurden,  ist  dies  dem  jeweiligen
Grundstückseigentümer bekannt.
Diese Leitungstrassen dürfen in keiner Weise beeinträchtigt
werden!
Anpflanzungen,  Überbauungen,  Grabungen,  Einschlagen
von Pflöcken oder Pfählen, Errichten neuer Zufahrten, usw.
im Bereich  der  Leitungstrassen sind  zu  unterlassen oder
nur in begründeten Fällen nach vorheriger Klärung mit der
Stadt Pottenstein und ausdrücklicher Genehmigung erlaubt.
Erfahrungsgemäß werden bisweilen im Zuge landwirtschaft-
licher Nutzung immer wieder Grundstücksgrenzen verletzt,
weil Felder über Grenzen hinweg bearbeitet werden.
Bitte weisen Sie als Grundstückseigentümer ggf. auch die
Pächter  oder  Bewirtschafter  landwirtschaftlicher  Flächen
hin, wo evtl. Leitungstrassen verlegt sind!
Im Falle von Beschädigungen entstehen in der Regel nicht
unerhebliche  Folgekosten  und  ggf.  Schadensersatzan-
sprüche,  die  dann  dem  Verursacher  aufgebürdet  werden
müssen.
  

STADT POTTENSTEIN
gez.
Frühbeißer, Erster Bürgermeister

Aus dem Standesamt

Beim Standesamt Pottenstein wurden in der Zeit vom 17.03.
bis  15.04.2020  folgende  Personenstandsfälle  beurkundet;
die schriftliche Einwilligung zur Veröffentlichung liegt vor:

Eheschließungen:

26.03.2020: 
Frau Jessika Dröschler und Herr Daniel Hans Feistauer, 
Pullendorf

04.04.2020: 
Frau Olga Rutz und Herr Stefan Johann Eckert, München
  

Sterbefall:

03.04.2020: 
Herr Georg Wolfgang Schrüfer, Tüchersfeld

------------------------------------------------------

Aktuelles aus dem Tourismusbüro

Informationen zur derzeitigen (touristischen) 
Situation
Tagesaktuell sind alle relevanten Informationen zur weiteren
Situation  im  Tourismusbereich  unter  www.pottenstein.de
abrufbar. Bitte informieren Sie sich regelmäßig.

 

Tourismusbericht 2019
Da die diesjährige Vermieterversammlung leider  ausfallen
musste,  bieten  wir  allen  interessierten  Gastgebern  die
Möglichkeit,  den  aktuellen  Tourismusbericht  2019  zu
erhalten.  Bitte  senden  Sie  bei  Interesse  eine  kurze
Nachricht an unsere Mailadresse info@pottenstein.de.

 

Aktuelle Hinweise zur Corona-Krise
Die  aktuellen  Hinweise  für  Gastgeber,  Gastronomie  und
Freizeiteinrichtungen zur  Situation  im Zusammenhang mit
der  Corona-Krise  können  auf  folgenden  Internetseiten
abgerufen  werden:  www.frankentourismus.de,
www.bayern.by oder www.deutschertourismusverband.de 

 

Erreichbarkeit des Tourismusbüros
Das  Tourismusbüro  ist  für  den  Publikumsverkehr  bis  auf
Weiteres  geschlossen,  unser  Team ist  jedoch  telefonisch
unter der Rufnummer 09243/708-41 erreichbar. 
Gerne  können  Sie  uns  auch  per  E-Mail  kontaktieren
(info@pottenstein.de).

 

Die besten Wünsche
Wir wünschen allen für die Zukunft vor allem gesundheitlich
das  Beste  und hoffen  gemeinsam, dass  2020 kein  völlig
verlorenes Tourismusjahr wird.  

  

Pottenstein, 09.04.2020

Tourismusbüro Pottenstein
Thomas Bernard & Team

mailto:infor@pottenstein.de
http://www.deutschertourismusverband.de/
http://www.bayern.by/
http://www.frankentourismus.de/
mailto:info@pottenstein.de
http://www.pottenstein.de/
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„Pottenstein ist eine der schönsten 
Kleinstädte Deutschlands“

Positiver  Paukenschlag  für  die  gesamte  Urlaubsregion
Fränkische  Schweiz.  Das  bekannte  Bewertungsportal
Check24 hat unser Felsenstädtchen Pottenstein als einzige
Kleinstadt  Bayerns  zu  einer  der  schönsten  Kleinstädte
Deutschlands  gewählt.  Die  Auswahl  dieser  besonderen
Auszeichnung für  Städte unter  10.000 Einwohner  hat  die
Reiseredaktion des Portals vorgenommen. 

Neben dem persönlichen Kennen des Ortes wurden dazu
vor  Ort  die  wichtigsten  und  schönsten  Besonderheiten
recherchiert,  im  Falle  Pottensteins  neben  der  idyllischen
Lage auch die Einrichtungen auf der Erlebnismeile und die
möglichen umfangreichen Freizeitaktivitäten. 

So  schafften  es  13  Städte  aus  ganz  Deutschland,  unter
anderem auch bekannte Orte wie Rüdesheim, Quedlinburg
oder der Kurort Rathen in der Sächsischen Schweiz auf das
Internetportal. 

Bürgermeister  Stefan  Frühbeißer  und  der  Leiter  des
Tourismusbüros, Thomas Bernard, zeigten sich begeistert,
nicht  zuletzt  auch  darüber,  dass  Pottenstein  als  einziger
bayerischer Ort im Ranking beschrieben wird. Es lohnt sich
immer, wenn man sich gut vernetzt und im Gespräch bleibt
– gemäß dem Motto „Pottenstein – hier tut sich was…“. 

Unter  https://urlaub.check24.de/reisewelt/schoenste-
kleinstaedte-deutschlands gibt  es  die  entsprechenden
Informationen.

Information für Senioren

Liebe Seniorinnen und  Senioren,

aktuell durchleben wir alle eine beängstigende und schwere
Zeit - vermutlich die schwerste Zeit seit dem 2. Weltkrieg.

Wir  erleben  täglich,  wie  sehr  sich  unser  aller  Leben
verändert. Es erfordert von uns allen eine enorme Disziplin
und Einsicht,  auch  wenn uns  die  Einschnitte  in  unserem
Alltag sehr schwer fallen.

Einfache  Dinge,  wie  z.B.  der  Besuch  bei  Freunden,
gesellige  Runden  in  gemütlicher  Atmosphäre  oder
gemeinsame  Ausflüge  und  Wanderungen,  können
momentan leider nicht stattfinden.

Trotz der vielen Einschränkungen gibt es aber auch neue
positive Dinge,  die  solch eine Krise hervorbringt.  Es wird
unerwartet  Hilfe  angeboten,  wie z.B.  der  Einkaufsservice.
Man  lernt  auch  wieder,  andere  Mitbürgerinnen  und
Mitbürger wahrzunehmen. Viele positive Eigenschaften sind
oftmals  durch  Hektik  und  Stress  im  Alltag  abhanden
gekommen.  Sehen  wir  die  Krise  nicht  nur  als  Schaden,
sondern  auch  als  einen  Neuanfang  für  unser  künftiges
Miteinander.

Meine  eindringliche  Bitte:  Halten  Sie  sich  alle  an  die
verordneten  Maßnahmen  -  auch  wenn  sie  schwer  sind.
Letztendlich  geht  es  um  unser  aller  Gesundheit  und  im
schlimmsten Fall sogar um Leben und Tod. 

Ich wünsche Ihnen alles Gute, bleiben Sie gesund!

Mit freundlichen Grüßen

gez. Erwin Sebald
Seniorenbeauftragter

-----------------------------------------------------------

Mitteilungen anderer Behörden
und Stellen 

Das Büro der ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatung
ist  weiterhin  besetzt.  Beratungen  für  Menschen  mit
(drohender) Behinderung führen wir in Zeiten von Corona
telefonisch und per E-Mail durch.

Zu allen Fragen der Rehabilitation und Teilhabe können Sie
sich  kostenlos  und  unabhängig  beraten  und  informieren
lassen. 

Die Berater/innen unterstützen Sie insbesondere im Vorfeld
bezüglich  der  Beantragung  konkreter  Leistungen,  zum
Beispiel bei folgenden Themen:

• Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und 
der Zuständigkeit der Rehabilitationsträger. 

• Fragen rund um das Thema Teilhabe, wie 
beispielsweise der Teilhabe am Arbeitsleben. 
Teilhabe am Arbeitsleben heißt, ihre Möglichkeiten 
beruflicher Perspektiven entdecken, den 
passenden Arbeitsplatz finden und erhalten. 

https://urlaub.check24.de/reisewelt/schoenste-kleinstaedte-deutschlands
https://urlaub.check24.de/reisewelt/schoenste-kleinstaedte-deutschlands
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Rechtsberatung und Begleitung werden im Widerspruchs- 
und Klageverfahren nicht angeboten. 

Sie erreichen uns unter Tel.Nr.  0921 15 10 39 74 von Mo. 
bis Do. zwischen 09:00 und 15:00 Uhr. 

www.teilhabeberatung.de

-------------------------------------------

10.000 Euro für die Energiezukunft: 
Bewerben Sie sich jetzt

Jeder Mensch beeinflusst mit seinem Verhalten die Umwelt.
Obwohl eine gesunde Umwelt den Meisten am Herzen liegt,
sehen viele Menschen ihre Möglichkeiten zu nachhaltigem
Handeln im Alltag nicht. Umso wichtiger sind Vorbilder, die
Umweltschutz  und  nachhaltigen  Umgang  mit  Energie
vorleben. Viele Energiehelden, klein und groß, bringen mit
ihrem lokalen  Engagement  die  Energiewende voran.  Das
Bayernwerk  und die  Regierung von Oberfranken machen
sich jedes Jahr auf die Suche nach den Helden der lokalen
Energiezukunft,  um  sie  mit  dem  Bürgerenergiepreis
Oberfranken auszuzeichnen. Dadurch erfahren noch mehr
Menschen von den vielen Impulsen,  die Bürgerinnen und
Bürger  setzen.  In  Oberfranken  beginnt  nun  die  nächste
Bürgerenergiepreis-Runde, bei der uns auch in diesem Jahr
wieder die Regierung von Oberfranken unterstützt. 

Die mit insgesamt 10.000 Euro dotierte Auszeichnung geht
an Privatpersonen, Vereinen, Schulen und Kindergärten, die
mit  ihren  Ideen  und  Projekten  einen  Impuls  für  die
Energiezukunft  setzen.  Gefördert  werden  pfiffige  und
außergewöhnliche  Ideen  und  Maßnahmen,  die  einen
Energiebezug  haben  und  sich  mit  den  Themen  Energie-
effizienz oder Ökologie befassen. 

Ausgeschlossen sind Projekte von Gewerbebetrieben,  die
deren eigentlichen Geschäftszweck unterstützen (z. B. ein
Heizungsbauer,  der  eine  neue  Wärmepumpe  entwickelt
hat). 

Die  Teilnahmebedingungen,  die  Online-Bewerbung  und
Videos  der  Vorjahressieger  sind  im  Internet  unter
www.bayernwerk.de/buergerenergiepreis  zu  finden.
Bewerben Sie sich für diesen Preis und zeigen Sie allen,
mit  welchen  Ideen  und  Projekten  Sie  die  Energiezukunft
vorantreiben. Alle Bewerbungen, die bis zum 29. Juni 2020
hochgeladen werden, nehmen in dieser Bewerbungsrunde
teil. Später eingehende Bewerbungen werden im Folgejahr
berücksichtigt. 

Die  Gewinner  werden  durch  eine  Fachjury  benannt,  die
auch die Höhe des Preisgeldes festlegt. 

Fragen zum Bewerbungsverfahren beantwortet die 
Projektverantwortliche des Bayernwerks, 
Annette Seidel, Telefon 0921-285-2082, 
annette.seidel@bayernwerk.de 

Landschaftspflegeverband  Weidenberg 
und Umgebung e.V./ Landschafts-
pflegeverband Fränkische Schweiz e.V.

Hervorragende Fördermöglichkeiten für 
Streuobstwiesen

An alle Streuobstwiesen-
besitzer/ innen und Streuobst-
Nutzer/innen im Landkreis Bayreuth

Aufgrund des 3jährigen BayernNetzNatur-
Projektes „Förderung der Streuobstwiesen
im Landkreis Bayreuth“ können Sie aktuell
eine sehr hohe Förderung für die Pflege
ihrer  ökologisch  wertvollen  Streuobst-
bäume und -wiesen erhalten. 

Wenden Sie sich dazu an Ihren Landschaftspflegeverband!

Die  Mitarbeiter/innen  kommen gerne  auf  Ihre  Fläche  zur
Vorbesprechung.  Danach können sie  –  in  Absprache mit
Ihnen -  die  notwendige Flächen-  und /  oder  Baumpflege
selbständig  organisieren.  Nach dieser  Erstpflege soll  Ihre
Streuobstwiese  über  viele  Jahre  erhalten  und  gepflegt
werden.  Diese  Dauerpflege  kann  finanziell  unterstützt
werden,  vorbehaltlich  der  in  den  Folgejahren  geltenden
Fördermöglichkeiten.

Dazu  beantragen  die  Landschaftspflegeverbände  Förder-
gelder  des  Bayerischen  Umweltministeriums  über  die
Naturschutzbehörden. Als Antragsteller hat  der LPV einen
Eigenanteil  zu  tragen,  so  dass  auf  Sie  als  Eigentümer
ökologisch wertvoller Streuobstwiesen aktuell  im günstigs-
ten Falle gar keine Kosten zukommen.

Gefördert  wird  das  Entbuschen  brach  gefallener
Streuobstwiesen, die Aufnahme einer regelmäßigen Mahd
oder  Beweidung  (mit  Baumschutz),  der  naturschutz-
fachliche  Baumschnitt  ihrer  Obstbäume  durch  aus-
gebildete  Baumpfleger,  die  Aufwertung  ihrer  Wiese  zu
blütenreicherem  Grünland  und  Insekten  fördernde  Maß-
nahmen.

Auch  die  Pflanzung  oder  Nachpflanzung  von  neuen
Obsthochstämmen wird beraten und bei Bedarf organisiert.
Hier  empfiehlt  sich  v.a.  die  Förderung  über  den
Bayerischen Landesjagdverband.

Daneben gibt  es weiterhin  die  guten  Fördermöglichkeiten
des Vertragsnaturschutzes und des Kulap-Programmes für
Landwirte, über die wir Sie gerne informieren.

Das BayernNetzNatur-Projekt wird getragen von den beiden
Landschaftspflegeverbänden  im  Landkreis  sowie  dem
Landesbund für Vogelschutz. Es wird gefördert vom Bayeri-
schen  Naturschutzfonds  aus  Erträgen  der  GlücksSpirale,
vom Landkreis Bayreuth sowie von der Oberfrankenstiftung.
Es läuft vorläufig bis 2022 und ist Teil der Streuobst-Allianz
Bayreuth.

Bei Interesse wenden Sie sich bitte an den

Landschaftspflegeverband Weidenberg und Umgebung e.V.
(nordöstlicher Landkreis)
C. Schmidt 09278/97764, B. Dahinten 09278/97731 
lpv-weidenberg@gmx.de

oder an den

Landschaftspflegeverband  Fränkische  Schweiz  e.V.
(südwestlicher Landkreis)
S. Hofmann 09241/7248360 
stefan.hofmann@lpv-fraenkische-schweiz.de

mailto:stefan.hofmann@lpv-fraenkische-schweiz.de
mailto:lpv-weidenberg@gmx.de
http://www.teilhabeberatung.de/
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Bürgerschaftliches  Engagement  zur
Aufstockung  des  Pflegepersonals
gefragt
Um einem möglichen Engpass  vorzubeugen,  möchte  der
Landkreis  Bayreuth  den  Pool  an  Pflegekräften,
insbesondere für Senioren- und Pflegeheime, erweitern und
startet  einen  Aufruf  an  alle  hilfsbereiten  Bürger  mit
pflegerischem  Hintergrund,  die  einen  Beitrag  zur
Bewältigung der Corona-Pandemie leisten möchten. 

Zur  Unterstützung  des  Pflegesektors  werden  ehemalige
Pflegekräfte im Ruhestand, ehemalige Zivildienstleistende,
Bundesfreiwillige  oder  FSJler  gesucht,  die  sich  zutrauen,
bei  Bedarf  für  eine  gewisse  Zeit  im  Pflegebereich
auszuhelfen.  Fühlen  Sie  sich  angesprochen?  Über  Ihr
Interesse,  unsere  Pflegekräfte-Pools  zu  unterstützen,
würden wir uns sehr freuen! 

Bitte  wenden  Sie  sich  unter  Angabe  Ihres  pflegerischen
Hintergrunds über die E-Mail-Adresse   
corona-pflegehelden@lra-bt.bayern.de an uns. 

Alternativ  können  Sie  sich  auch  auf  der  Internetseite
https://www.vdpb-bayern.de/pflegepool-fuer-bayern/
registrieren lassen.

--------------------------------------------------------------

Blutspende in Bayern;
Aktuelle Informationen

  
Aktuell kann der Blutspendedienst des Bayerischen Roten
Kreuzes  (BSD)  den  täglichen  Bedarf  an  benötigten
Blutkonserven decken. In den vergangenen Wochen gab es
spürbare Rückgänge beim Blutspendeaufkommen, die nur
dank  einer  großen  Welle  der  Solidarität  innerhalb  des
Freistaates kompensiert werden konnten. 

Die  derzeitige  Situation  ist  eine  enorme Herausforderung
und noch nicht durchgestanden. Der BSD möchte sich an
dieser  Stelle  bei  allen  Beteiligten  für  ihren  großartigen
Einsatz bedanken. Nur aufgrund der gelebten Solidarität in
den  vergangenen  Tagen  gelingt  es,  die  Versorgung
weiterhin aufrecht zu erhalten. Dafür gebührt den Spendern,
Mitarbeitern  sowie  ehrenamtlichen  Unterstützern  größter
Respekt und höchste Anerkennung!

Viele chronisch kranke und verletzte Mitmenschen in den
Krankenhäusern  sind  auch  weiterhin  darauf  angewiesen,
dass  die  Menschen,  nicht  nur  in  den  nächsten  Tagen
sondern auch in  den kommenden Wochen und Monaten,
kontinuierlich  die  angebotenen  Blutspendetermine  wahr-

nehmen.  Blutkonserven  sind  nur  42  Tage  lang  haltbar.
Daher muss der BSD die Lage momentan Tag für Tag neu
bewerten. 

Blutspendetermine  fallen  nicht  unter  die  Ausgangs-
beschränkungen bzw. das Veranstaltungsverbot. Es besteht
hierbei  keine  erhöhte  Ansteckungsgefahr.  Die  aktuell
geltenden  Zulassungsbestimmungen  gewährleisten
weiterhin einen hohen Schutz für Blutspender und Helfer.
Wer gesund und fit ist, kann und sollte auf die kommenden
Wochen  verteilt  Blut  spenden.  Nur  durch  gemeinschaft-
lichen  Zusammenhalt  kann  diese  schwierige  Situation
gemeistert werden. 

Ein  großer  Teil  der  Blutpräparate  wird  beispielsweise  im
Rahmen  der  Krebstherapie  benötigt.  Hinzu  kommen
weitere,  akute  Eingriffe  wie  beispielsweise  Transplanta-
tionen  und  die  Versorgung  Verunfallter,  die  auch  in  der
derzeitigen Situation keinen Aufschub dulden. 

Da die aktuelle Situation sehr dynamisch ist, reagieren wir
äußerst flexibel -  mitunter kommt es sehr kurzfristig zu
Terminänderungen oder -verschiebungen. 

Es  wird  empfohlen,  kurz  vor  dem  Blutspendetermin
nochmals  unter  www.blutspendedienst.com/termine
oder  telefonisch  unter  0800  11  949  11  (kostenfrei)
zwischen  8.00  Uhr  und  17.00  Uhr  zu  prüfen,  ob  und
wann der Termin stattfindet. 

HINTERGRUNDINFORMATIONEN ÜBER DIE 
BLUTSPENDE IN BAYERN: 

Wer Blut spenden kann: 

Blut  spenden  kann  jeder  gesunde  Mensch  ab  dem  18.
Geburtstag  bis  einen  Tag  vor  dem  73.  Geburtstag.
Erstspender  können  bis  zum  Alter  von  64  Jahren  Blut
spenden. Das maximale Spenderalter für Mehrfachspender
ist ein Alter von 72 Jahren (d.h. bis einen Tag vor dem 73.
Geburtstag). Bei Mehrfachspendern über 68 Jahren und bei
Erstspendern  über  60  Jahren  erfolgt  die  Zulassung nach
individueller ärztlicher Beurteilung. Frauen können viermal,
Männer  sechsmal  innerhalb  von  zwölf  Monaten  Blut
spenden. 

Zwischen zwei Blutspenden muss ein Mindestabstand von
56 Tagen liegen. 

Zur  Blutspende  mitzubringen ist  unbedingt  ein  amtlicher
Lichtbildausweis wie Personalausweis, Reisepass oder
Führerschein  (jeweils das Original)  und  der  Blutspende-
ausweis.  Bei  Erstspendern  genügt  ein  amtlicher
Lichtbildausweis.  Spendewillige  mit  grippalen  oder
Erkältungs-Symptomen, Rückkehrer aus Risikogebieten
und  Menschen  mit  direktem  Kontakt  zu  Coronavirus
(SARS-CoV-2)-Erkrankten  werden  nicht  zur  Spende
zugelassen. 

Darum ist Blutspenden beim BRK so wichtig: 
Allein in Bayern werden täglich etwa 2.000 Blutkonserven
benötigt. Mit einer Blutspende kann bis zu drei kranken oder
verletzten Menschen geholfen werden. Eine Blutspende ist
Hilfe,  die  ankommt  und  schwerstkranken  Patienten  eine
Überlebenschance gibt. 

Spenderservice: 
Alle  Blutspendetermine  und  weiterführende  Informationen
für  Spender  und  an  der  Blutspende  Interessierte,
beispielsweise  zum  kostenlosen  Gesundheitscheck,  sind
unter der Hotline des Blutspendedienstes 0800 11 949 11
(kostenfrei)  zwischen 8.00 Uhr  und 17.00 Uhr  oder  unter
www.blutspendedienst.com im Internet abrufbar. 

https://www.vdpb-bayern.de/pflegepool-fuer-bayern/
https://www.vdpb-bayern.de/pflegepool-fuer-bayern/
mailto:corona-pflegehelden@lra-bt.bayern.de


Amtsblatt Nr. 04/2020 Seite 17 24. April 2020



Amtsblatt Nr. 04/2020 Seite 18 24. April 2020



Amtsblatt Nr. 04/2020 Seite 19 24. April 2020

Einkaufs-/Alltagshilfen
im Gemeindebereich der Stadt Pottenstein

   

Eine  Infektion  mit  dem  Corona-Virus  kann  vor  allem  bei  älteren,
geschwächten  und  vorerkrankten Menschen  schwere  Komplikationen
verursachen.  Für  diese  Menschen  werden  in  unserem Gemeindegebiet
durch  folgende  Gruppierungen  Hilfen  zum  Einkaufen  und  für  sonstige
wichtige Erledigungen angeboten:

• Junge Liste JL Pottenstein (Mo.-Fr.)
Tel. 01590 4499949 Christian Weber 
christian.weber@julis.de 

• CSU Ortsverband Pottenstein
Tel. 09243 700777 Birgit Haberberger
Tel. 0175 9969666 Nadja Großmann
Tel. 09242 1661 Erwin Sebald

• Elisabeth-Verein Pottenstein e.V. (10-15 Uhr)
Tel. 0151 59183883 

• Schützenverein „Burgschütz Leienfels e.V.“
Tel. 0151 16572494 bzw. 09244 2419992 Simon Arnold
Tel. 0175 8648436 bzw. 09244 7461 Christian Röhrer
schuetzenverein-leienfels@web.de 

• Dorfjugend Kirchenbirkig e.V. (09-14 Uhr)
Tel. 01573 3231618 bzw. 09243 7663        Anja und Jasmin Hübner

mailto:christian.weber@julis.de
mailto:schuetzenverein-leienfels@web.de
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Behelfs-Mund-Nasen-Schutz 
selber nähen

  

Es  handelt  sich  lediglich  um  ein  Behelf,  sofern  die  zertifizierten  Einmal-MNS  (Mund-Nasen-
Schutzmasken) im Pandemiefall nicht mehr verfügbar sind. Die Herstellung und Benutzung ist nach
sorgfältiger Abwägung eigenverantwortlich.

Der Behelfs-Mund-Nasen-Schutz soll  die Verbreitung von Tröpfchen durch den Träger reduzieren
(Patientenschutz  /  Umkehrisolierung).  Er  stellt  somit  keinen  Eigenschutz  dar  und  ist  in  seiner
Wirksamkeit  abhängig  von  der  Dichte  des  verwendeten  Stoffs.  Die  zusätzliche  Einlage  eines
kochfesten Vliesstoffes kann die Wirksamkeit signifikant erhöhen.

Die Übertragung von Corona-Viren erfolgt beispielsweise durch Tröpfchen, die unter anderem beim
Sprechen, Husten oder Niesen entstehen und auf die Schleimhäute von Kontaktpersonen gelangen
können.  Die  Tröpfchen  können  auch  auf  Oberflächen  treffen  und  diese  kontaminieren.  Direkter
Händekontakt mit Oberflächen, die mit virushaltigen Sekreten kontaminiert sind und anschließender
Hand-Mund-Nasen-Kontakt kann ebenfalls zur Übertragung führen.  

Das Tragen des Behelfs-Mund-Nasen-Schutzes kann möglicherweise die Übertragungswege
einer Corona-Infektion reduzieren.

Es ist sinnvoll, bei jeder Begegnung mit Risikopersonen einen Behelfs-Mund-Nasen-Schutz
(BMNS) zu tragen, um die Verteilung von Tröpfchen auf Kontaktpersonen zu verhindern. 

Eine Anleitung zum Selbernähen eines waschbaren Behelfs-Mund-Nasen-Schutzes finden Sie  z. B.
unter folgendem Link: www.br.de/radio/bayern1/mundschutz-selber-naehen-100.html 

http://www.br.de/radio/bayern1/mundschutz-selber-naehen-100.html
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Stadt Pottenstein
Forchheimer Str.1, 91278 Pottenstein, Tel.: 09243/708-0
  

4-Zimmer-Dachgeschoss-Wohnung 

in Pottenstein, Mehrzweckgebäude, 

teilrenoviert, zentrale Lage, ca. 100 m²,

ab sofort zu vermieten

  

Nähere Informationen bei der Stadt Pottenstein, Forchheimer Straße 1, 91278 Pottenstein, 
Tel. 09243/708-0,  poststelle@pottenstein.bayern.de 

mailto:poststelle@pottenstein.bayern.de
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